
W M  A U M A  Theresia von Uotkes O n a-
W D R  den RönlischeKavserin/in Germanien/Hu».

Böheim/ vslmgrien/ (rosrien/ und 
Sclavonien/ Königin«Ertz»Hertzogin zu Oesterreich/ 
Hertzogin zu Burgund/Steyer/ Lärnchen/Lrain/und 
Württenberg/ Gräfin zu Habspurg/ Flandern/ Tyrol/ 
Görtz/ und Orsclilcs, Hertzogin zu Lothringen / und 
Baar/ Groß« Hertzogin zu Ulcunü: Entbieten all»
und jeden Land-Gerichts-und Burgfrieds Herren /  Berg-und 
Grund- Obrigkeiten/ jurisciicenten/ und deren Hof-Richtern/ 
Anwalden/ Verwaltern /  Richtern/ Beambten/ Unterthanen/ 
und Insassen/ was Würden und Standes diefelbeten in Unseren 
Hertzogthumb Lrain /  Graffschafft Görtz /  6rricli/c2 , Triest /  
^>ume , und kuccLnschen Meer-Güttern /  auch Haubtmann- 
schafften l'oImLinn, und Flitsch/ seynd/Unser Kayserl. Königl. 
Gnad auch alles guttes; Und nachdeme die in Unserer allhiesi
gen Königl. Stadt Laybach errichtete Instanzen ihre ^äUvität 
eröffnet /  und folglich in gutter Ordnung selbte fortzusetzen gefiis- 
sen seyn werden/ es dannoch aber erforderlich seyn will/allen und 
jeden Partheyen hiervon die Nachricht zu ertheilen /  auch die hin
längliche lniormation ihres künfftigen Verhalts zu geben /  und 
nebstdeme behörig zu mstruiren; Als ist Unser allergnädigster Be
fehl/ daß alle und jede bey Uns/ und der Königl. ^ppell^tions. 
2ammer einreichende ^temorirllien/sie seyn in damer^li!)U8,(IomE 
meromlihus, ?o!itici8, respe6kivL ^uälLiLlibu8 aus Unseren al
lerhöchsten Nahmen gcstellet /  solche jedesmahl in äuplo, und so 
viel möglich in aller kürtze/ doch deutlich /  und verständlich gefa
ster /  auch wohl leßlich - gcschribener /  und mit einem auswen
dig aufgesetzten ^r^umento, oder Jnnhalt deßpeUti aufStem- 
pel-Papier/ wie es ohnedeme die schon öffters emsnirte ^lrinclL- 
ra besagen/ eingcbracht werden sollen; zu dessenmehrer Erleüter- 
ung dann auch ein kormulrrre zur (^R^olur, und künfftigen Richt
schnur beyschlieffen /  welchen allen umb so genauer nachzukom
men seyn w ird/ als im widrigen bey nicht obiervimng dessen die 
rinbringende Zupplicaca weder angenommen /  noch hierauff was 
relolviret werden solle. Es können aber die Lvpplicrmi., 
und behörige Nothdurftten entweder bey Unfern praellcle, oder 
Vice - ( ausser in denen Omel-Llil)U8' und domel-ci'.llil)U8,
welche allmahlig an den bestelten Otiner-Ü - yire6öorem zu behän- 
îgen seyn) eingcreichet werden ; Hiernächst ist auch aus hiebey 

kommenden Jnnschluß deß mehrern zu ersehen: werchergestalten
'7 . - . » 4



dieoräinLrj 8e iIi0N 8- Täge anberaumet worden/ womit in allen 
und jeden gutte Ordnung gehalten /  und jedermänmglich seine 
Nothdurfft besorgen könne.

Wie nun dieses Unser allergnädigster W ill und Meinung
ist.

Als werdet ihr solchemnach diesen allen allergehorsambst nach
zuleben /  und hiernach sich zu richten wGn. Hieran wird voll
bracht Unser allergnädigster W ill und Meinung /  und W ir ver
bleiben euch anbey mit Kayserl. Königl. Gnaden Wohlgewogen. 
Geben in unserer Stadt Laybach den 9. May im Siebenzehn hun
dert Sieben/ und vierzigsten unserer Reiche im Siebendten Jahre.
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